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Künstler-Lizenzvereinbarung
1.  Geltungsbereich

Die nachfolgenden Künstler-Lizenzbedingungen gelten für sämtliche 
zur Verfügung gestellte Bilddaten durch den Künstler und die damit 
verbundenen Willenserklärungen und geschlossen Vereinbarungen 
zwischen sonowall.de und Ihnen als Künstler.

2.  Upload/Bereitstellung von Daten

2.1 Der Künstler bestätigt durch die Annahme dieser Künstler-Lizenzbe-
dingungen vor  Bereitstellung von Daten per Uploads oder Mail, dass 
er die für den Upload sowie für die weitere bestimmungsgemäße 
Nutzung der Bilder durch sonowall.de die erforderlichen Rechte inne-
hat.

2.2 Wenn es sich bei dem betreffenden Upload um den ersten Upload 
des Künstlers bei sonowall.de handelt, muss der Künstler vor der Fi-
nalisierung des Uploadvorgangs seinen richtigen und vollständigen 
Namen sowie seine richtige und vollständige Anschrift mitteilen. 

2.3 sonowall.de behält sich vor, Fotos abzulehnen oder zu löschen, die 
nicht den inhaltlichen und formellen Kriterien von sonowall.de ent-
sprechen. Der Künstler hat keinen Anspruch auf die Aufnahme in die 
sonowall.de community, die Einstellung eines Fotos oder dessen Ver-
bleib in sonowall.de.

3.  Nutzungsrechte für die Einstellung und Präsentation von Fotos  
in sonowall.de

3.1 Der Künstler räumt sonowall.de einfache, räumlich und zeitlich unbe-
schränkte Nutzungsrechte in dem zum Betrieb des Dienstes erforder-
lichen Umfang ein. Der Künstler bleibt der alleinige Inhaber aller Nut-
zungsrechte, er räumt sonowall.de lediglich das Recht ein, Ihre Motive 
als Kunstdruck/Akustikbild zu reproduzieren.

3.2 Insbesondere räumt der Künstler sonowall.de das Recht ein, das be-
treffende Bild auf der Verkaufsplattform von sonowall.de (und fol-
genden) einzustellen und die hierfür erforderlichen Vervielfältigun-
gen vorzunehmen. Darüber hinaus räumt der Nutzer sonowall.de das 
Recht ein, das Bild öffentlich zugänglich zu machen, zu senden und 
anderweitig öffentlich wiederzugeben, wobei hiervon insbesonde-
re auch die Zugänglichmachung bzw. Sendung durch Übertragung 
der Inhalte auf feste oder mobile Endgeräte anderer Nutzer im Rah-
men von automatisierten Abonnement-Diensten (Push-Diensten) 
oder Abruf-Diensten (Pull-Diensten) (z.B. per Podcasting, RSS-Feed, 
Atom-Feed, XML-Schnittstelle oder anderen Technologien) umfasst 
ist, ebenso wie die Möglichkeit für sonowall.de, die Bilder über Bil-
dersuchmaschinen im Internet auffindbar zu machen und es den 
Bildersuchmaschinen oder Fotosuchdiensten zu gestatten, die Fotos 
in Kleinformat (Thumbnail) zum Zwecke der Anschaulichmachung zu 
vervielfältigen und öffentlich zugänglich zu machen.

3.3 Der Künstler räumt sonowall.de außerdem das Recht ein, die einzel-
nen Seiten auf sonowall.de mit Social Networks wie insbesondere 
Facebook und Twitter zu verknüpfen und den Nutzern in diesem Zu-
sammenhang die Möglichkeit zu geben, das betreffende Foto über 
einen dem Foto zugeordneten (Facebook-, Twitter- etc.-)Link mit Titel 
und Thumbnail auf Facebook in deren dortigen Accounts zu posten. 

3.4 Der Künstler gestattet es sonowall.de zudem, die Fotos zum Zwecke 
der Steigerung von Bekanntheit und Beliebtheit der Plattform zu 
nutzen, kurz: um sonowall.de als Internetangebot zu bewerben. Dies 
kann online über Banner, Layer und weitere übliche Werbeformen 

und offline, zum Beispiel in Anzeigen in Zeitschriften oder auf Veran-
staltungen aller Art, geschehen. sonowall.de wird dabei den Künstler 
als Urheber nennen, wenn dies technisch möglich ist. In jedem Fall 
wird der Künstler über die Nutzung seines Fotos informiert.

3.5 sonowall.de darf in Absprache mit dem Künstler Bilder zu Präsenta-
tionszwecken als Muster produzieren. Eine Vergütung wird erst bei 
Verkauf eines solchen Bildes fällig. 

3.6 sonowall.de darf Bilder des Künstler ferner mit thematisch ähnlichen 
oder zusammenhängenden Fotos anderer Künstler in Absprache mit 
dem Künstlern zu „Kollektionen“ zusammenfassen und diese Kollekti-
onen als solche auf sonowall.de präsentieren.

3.7  Für die Einräumung der in Ziffer 3.2 bis 3.6 benannten Nutzungsrech-
te erhält der Künstler keine Vergütung. Eine Vergütung erfolgt nur 
pro verkauftem Motiv als Akustikbild. 

4.  Lizenzvergütung

4.1 sonowall.de beteiligt den Künstler an den durch die entgeltpflich-
tige Produktion der Bilder als Akustikbild erzielten Erträge. Der 
Künstler kann die Vergütung seiner Bilder für jedes Bild selbst be-
stimmen. Die Ersteinstellung von Vergütungsvereinbarungen ist 
kostenfrei. Die Provision kann selbstverständlich auch nachträg-
lich geändert werden. Bitte beachten Sie, dass wir uns vorbehal-
ten, für jede Änderung der Vergütungsvereinbarung eine Ge-
bühr zu verlangen. Die Angabe der Vergütungshöhe erfolgt für 
jedes Bild separat per beidseitig unterschriebener Erklärung im  
„Anhang A - Vergütungsvereinbarung“. 

4.2 Das jeweilige Guthaben aus dem Lizenzverkauf seiner Bilder schreibt 
sonowall.de dem Künstler in dessen Benutzerkonto umgehend gut. 
Der Künstler kann den Stand seines Guthabens jederzeit  bei sono-
wall.de erfragen.

4.3 sonowall.de bringt das Guthaben zur Auszahlung, wenn das Gut-
haben mindestens EUR 50,00 erreicht hat und der Künstler die Aus-
zahlung beantragt. Für diesen Antrag reicht eine formlose Mail, in 
welcher der Künstler seine Kontodaten mitteilt sowie angibt, ob er 
umsatzsteuerpflichtig ist oder nicht. Sofern der Künstler sein Bank-
konto bei einer Bank außerhalb des Euro-Raums unterhält, gehen die 
für Auslandsüberweisungen entstehenden erhöhten Bankgebühren 
zu seinen Lasten. Alternativ kann der Künstler einen Paypal-Account 
für die Auszahlung angeben.

4.4 Hat der Künstler bei Beendigung der Nutzungsvereinbarung noch ein 
Guthaben, wird dieses ungeachtet der jeweiligen Höhe 14 Tage nach 
Beendigung der Nutzungsvereinbarung ausgezahlt.

4.5 Der Künstler erhält mit der Auszahlung seines Guthabens eine  
ordentliche Gutschrift von sonowall.de.

4.6 Die in dieser Ziffer 4 beschriebene Vergütung des Künstler ist  
abschließend.

5.  Missbrauchsschutz

 Den Missbrauch von ins Netz gestellten Arbeiten kann man nie gänz-
lich ausschließen. Wir sichern zu, dass bei sonowall.de aber niemals 
druckfähige Versionen Ihrer hochgeladenen Werke gezeigt werden. 
sonowall.de errechnet automatisch „Bildschirmversionen“ der Moti-
ve, die sich wegen zu geringer Auflösung nicht für den Druck eignen. 
So kann sonowall.de die Bilder weitgehend vor Missbrauch schützen. 
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6.  Unzulässige Fotos und typische Problemfelder

 Der Künstler ist für die rechtliche Zulässigkeit seiner Fotos und de-
ren Inhalte allein verantwortlich – auch gegenüber sonowall.de. Der 
Künstler gewährleistet gegenüber sonowall.de ferner, dass er zur Ein-
räumung der o. g. Künstler-Lizenzbedingungen genannten Rechte 
rechtlich in der Lage ist, dass also insbesondere der Lizenzierung der 
Bilder durch sonowall.de keine rechtlichen Hindernisse entgegenste-
hen, sowie dass seine Bilder generell nicht gegen Dritten zustehende 
Rechte verstoßen.

 Vor diesem Hintergrund hat der Künstler vor der Upload insbesonde-
re die folgenden typischen Problemfelder zu beachten und insbeson-
dere bei der Bereitstellung von Fotos daraufhin sorgfältig zu prüfen:

6.1 Herkunft des Fotos

 Die Einstellung eines Fotos in sonowall.de ist nicht gestattet, wenn der 
Künstler das Fotos nicht selbst gemacht hat, vor allen Dingen wenn

• das Foto aus anderen Fotodatenbanken, Fotokatalogen o.ä. stammt 
oder der Künstler es sonst im Internet, in einem Buch etc. gefunden hat;

• der Künstler ein Foto, das ursprünglich von einem anderen Urheber 
stammt, zwar selbst bearbeitet hat, so dass es grundlegend verändert 
wurde, der ursprüngliche Urheber dieser Bearbeitung aber nicht zu-
gestimmt hat;

• der Künstler das Foto bereits anderweitig an Dritte lizenziert hat und 
diese Lizenzierung die Nutzung, wie sie bei sonowall.de vorgesehen 
ist, rechtlich hindert.

6.2 Beleidigungen, Pornografie, Rassismus, Gewalt

 sonowall.de verbietet die Einstellung von Fotos, die verleumderischer 
oder ehrverletzender Natur sind, einen pornografischen, obszönen 
oder sexuell herabwürdigenden Inhalt haben oder rassistisch oder 
gewaltverherrlichend sind.

6.3 Fotos von Gegenständen oder Gebäuden

• Nicht zulässig sind Fotos von urheberrechtlich geschützten Gegen-
ständen. Dies betrifft zum Beispiel Fotos von Gemälden, von Skulp-
turen in Museen, von anderen Fotos, von Theater- oder Tanzwerken 
(hier ist in der Regel zumindest das Bühnenbild geschützt), Möbelstü-
cken, deren Design nicht ausschließlich den praktischen Notwendig-
keiten geschuldet ist etc., es sei denn der Urheber des Gegenstandes 
hat der Verwendung des Fotos, wie sie bei sonowall.de vorgesehen 
ist, zugestimmt. Anderes gilt nur, wenn sich die geschützten Gegen-
stände bleibend an öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen befin-
den;

• Auch die Außenansicht eines Gebäudes kann urheberrechtlich schutz-
fähig sein (jedenfalls wenn der Urheber erst vor weniger als 70 Jahren 
verstorben ist), soweit ihr Aussehen nicht lediglich funktionalen Erfor-
dernissen geschuldet ist. Ein Foto eines geschützten Gebäudes darf 
nur eingestellt werden, wenn es von einem öffentlich „ganz normal“ 
zugänglichen Ort aus aufgenommen ist, was zum Beispiel schon dann 
nicht mehr der Fall ist, wenn der Künstler von einem Privatbalkon ge-
genüber fotografiert oder auf eine Leiter steigen musste. Anders ist es 
natürlich dann, wenn der Berechtigte der Verwendung des Fotos bei 
sonowall.de zugestimmt hat;

• Fotos aus dem Inneren eines Gebäudes dürfen grundsätzlich nur einge-
stellt werden, wenn die Berechtigten zugestimmt haben. Berechtigte 
sind zum einen die Person, der das Hausrecht für das Gebäude oder 
den betreffenden Raum gebührt, und zum anderen der Urheber des 
Innenraumdesigns, wenn das Design nicht lediglich durch die Funkti-
on des Raumes bestimmt ist; dies betrifft zum Beispiel auch Fotos aus 
Bahnhöfen oder – in der Regel – von Veranstaltungen jeglicher Art;

• Fotos von militärischen Anlagen oder Wehrmitteln, aus Gerichtsver-
handlungen, aus Gerichtsgebäuden, Strafvollzugsanstalten und Be-
hörden sowie von Polizisten oder sonstigem staatlichen Sicherheits-
personal sind grundsätzlich unzulässig;

• Die Darstellung von Marken/Logos auf Fotos ist nur zulässig, wenn 
die Marke nicht wesentlicher Bestandteil des Motivs ist oder sonst 
eine kennzeichenmäßige Verwendung vorliegt.

6.4 Fotos von Personen

 Grundsätzlich gilt, dass Personen nur abgebildet und die entstande-
nen Fotos nur veröffentlicht werden dürfen, wenn die betreffenden 
Personen hierfür ihre Zustimmung erteilt haben. Diese Zustimmung 
muss schriftlich (mittels Unterschrift der betreffenden Personen) erfol-
gen, auch die Nutzung auf und etwaige Lizenzierung durch sonowall.
de und die spätere vertragsgemäße Nutzung nach den Bestimmun-
gen dieser Künstler-Lizenzbedingungen umfassen und bei Nachfra-
gen nachgewiesen werden. Bei nicht volljährigen Personen muss das 
Einverständnis des gesetzlichen Vertreters vorliegen.

 Hiervon wird zwar bei sogenannten Personen der Zeitgeschichte eine 
Ausnahme gemacht. Da der Künstler am Ende über die Lizenzierung 
durch sonowall.de jedoch dem Downloader auch die kommerzielle, 
das heißt nicht-redaktionelle Nutzung des Fotos in einem bestimm-
ten Umfang gestattet, ist auch die Einstellung von Fotos von Personen 
der Zeitgeschichte bei sonowall.de nicht gestattet, es sei denn es liegt 
eine entsprechende Zustimmung vor;

 Ohne gesonderte Zustimmung dürfen Fotos von Personen jedoch 
eingestellt werden, wenn die abgebildete Person nur Beiwerk ist, das 
heißt neben dem Hauptmotiv des Fotos in der Aufmerksamkeit des 
Betrachters weitgehend in den Hintergrund tritt und keinen Einfluss 
auf das Thema des Bildes hat. Oder auch, wenn die Person nicht er-
kennbar, beispielsweise von hinten oder im Anschnitt, ohne besonde-
re Merkmale fotografiert wurde.

6.5 Hausrecht

 Aufnahmen auf Privatgeländen bedürfen grundsätzlich der Zustim-
mung des Inhabers des Hausrechts.

6.6 Privatsphäre, Persönlichkeitsrecht

 Fotos aus der Privatsphäre sind ohne Zustimmung der betreffenden 
Person unzulässig. Dies gilt zum Beispiel für Fotos, die den Garten ei-
ner Person abbilden oder durch ein Fenster gemacht sind. Unzuläs-
sig sind ebenfalls Fotos von Dingen, die einen Rückschluss auf eine 
bestimmte Person zulassen, so zum Beispiel von Türschildern oder 
Kfz-Kennzeichen.

6.7 Weitere Rechte

 Die vorstehende Aufzählung der Nichtzulässigkeit von Bildern ist 
nicht abschließend. Die Motivwahl mit allen rechtlichen Konsequen-
zen obliegt der Verantwortung des Künstlers.

7.  Gewährleistungen und Haftung des Künstler, Regress

 Der Künstler stellt bzw. hält sonowall.de insbesondere vor dem Hin-
tergrund von Ziffer 6 und den durch die dortigen Regelungen bekräf-
tigten Verpflichtungen des Künstler von jeglicher Haftung und jeg-
lichen Kosten, einschließlich etwaiger Verfahrenskosten und etwaig 
zu leistenden Schadensersatzzahlungen, in vollem Umfang frei, falls 
Dritte sonowall.de wegen der Verletzung ihnen zustehender urhe-
berrechtlicher, leistungsschutzrechtlicher, persönlichkeitsrechtlicher 
(einschließlich des Rechts am eigenen Bild), kennzeichenrechtlicher 
oder sonstiger Rechte an dem Foto in Anspruch nehmen.

 sonowall.de wird den Künstler unverzüglich über die Inanspruchnah-
me unterrichten und ihm, soweit dies rechtlich nötig und/oder mög-
lich ist, Gelegenheit zur Abwehr des geltend gemachten Anspruchs 
geben. Der Künstler ist dann verpflichtet, sonowall.de gegenüber die 
erforderlichen Nachweise über seine Berechtigung zu erbringen, z.B. 
durch Übersendung des Model-Release, deren Existenz er per separa-
ter Erklärung bestätigt hat, und auch sonst alle ihm verfügbaren Infor-
mationen über den Sachverhalt zu erteilen.

8.  Anwendbares Recht

 Auf die Künstler-Lizenzbedingungen findet ausschließlich das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland Anwendung unter Ausschluss des 
deutschen Internationalen Privatrechts.
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